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Sitzung des Gemeinderates , Niederschrift  

 

 

Nieders chrift  

gemäß § 45 K-AGO, Abs. 6  
 

über  d ie Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein am  
 

Montag, dem  23. Oktober 2023  

um 19: 00 Uhr im Gemeindeamt  Frauenstein in Kraig . 
 

Die Sitzung ist öffentlich, sofern während dieser keine anderslautenden Beschlüsse 

gefasst werde n. Die Sitzung wurd e g emäß den Bestimmungen der K -AGO einberufen 

und ist beschlussfähig.  
 

Anwesende:   

Gemeindeliste Frauenstein ð Liste Harald Jannach  

  Bgm. Jannach  Harald  

1. Vbgm. Pichlmaier Herbert  

2. Vbgm. Ing . Petaut schnig Konrad   

Kerth Isabella  

Strutzmann Harald  

Nott B ernhard  

Mag. Russling Ines  

Egger Günter  

Fleischhacker Johann  

Nott Sonya  

Wildhaber  Stefan  

Liegl Kordula  

Schöffmann Harald  

Langmayr Christopher  

Kahr Sigrid   

Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ 

Ing. Anderwald Johann  

Salbrechte r Sieglinde  

Bergmeister-Zitter Jürgen  

Bergmeister Franz  

Mag. Schrott Alexander  

Krainer Patrick  

Die neue Volkspartei Frauenstei n ð ÖVP 

Kohlweg Mario  

Kohlweg Monika   
 

weiters: AL Walburga Fleischhacker als Schriftführerin  

  Edith Seidl, Finanzverwalt erin  

Tel. 04212/2751 DW: 1 2 

Fax 04212/2751  DW:  22 

Kraig , 23.10.2023 

Betr. 

(Bezug)  

http://www.frauenstein.gv.at/
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TAGESORDNUNG 

1) Begrü ßung und Eröffnung  

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Protokollzeuge  

3) Behandlung der letzt en Niederschrif t vom 03. Juli 2023 gemäß § 77 Abs. 4 lit e) der 

K-AGO  

4) Fragestunde  

5) Bericht Kontrollaussc huss vo m 11.10.2023 

 

Anträge Straße nausschuss vom 10. Oktob er 2023 

6) Vermessung Breitenstein KG Kraig GZ 10 -ABK-FB-1566-TP 

7) Vermessung KG Kraig GZ 9770/23  

8) Winterdienst 2023 / 24 

9) Umw idmung en  

a.)  2/2022 ð Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. 795/1 , 795/2, 858 KG Gr asdorf  

b.)  3/2 022 - Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. 582/ 1, 578/1 KG Obermü hlbach  

c.)  4/2022 - Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. 845/11  KG Obermühlbach  

d.)  5/2 022 - Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. 345 KG Obermühlbach  

e.)  6a/2022 - Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. 727 KG Schaumboden  

f.) 6b/2022 - Fläche (n) der Parzelle (n)  Nr. .107/1, 1288/1 KG Scha umbod en  

10) Parkplatz Gst.Nr. 871/3 KG Graßdorf  

11) Ausschreibung ÖEK Örtli ches Entwicklun gskonzept  

12) Fußgängerbrücke M ellach -Wimitz, Bericht  

 

Anträge Finanzausschuss vom 12. Oktober  2023 

13) Änderung Finanzierungs pläne  

a.)  Neue Mitte Ober mühlbach  

b.)  Ausbau Straße Stammerdorf  

c.)  Dringende Straßensanierungen ð Agrarstraße n  

14) Katastrophenschäd en 2023 /24  

15) Einrichtung 4. Kindergarteng ruppe, Finanzierung  

16) 2. Nachtragsvoranschlag 2023  

17) Sanierung GWVA Kra ig und Überfeld  

18) Kaufhaus Kr aig , Finanzierun g Sanierung  

19) Ankau f Schlegelm äher über IKZ -Bonus 

20) Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr  2023/24  

21) Schülerbefö rderung für Kinde r mit Sonderbedarf  

22) Schülernachmittagsbetreuung Kraig und Obermühlbach  

a.)  Abrechnung 2 022/23  

b.)  Finanzpläne 2023/24  

23) Förderung svertrag Pfarren Heiligste Dreifaltigkeit am Gray , Obermühlbach und 

Kraig   

24) Wasserbezugsgeb ühren  

25) Müllabfu hrgebühren  

26) Hochwasserschut z Kraig  

 

Anträge Gemeinde vorstand vom 16. Oktober 2023  

27) Kinder tagesst ätte Spr inginkerl  

a.)  Verei nbarung  

b.)  Aufnahmek riterien  

28) Bestandvertrag  BIK Breitbandin itiat ive Kärnten für den PoP-Standort  

29) Kärntner Bildung swerk  Namensproj ekt, Förderungsvereinbarung  

30) Spielplatzoffensive BZaR, Bericht  

31) Allfälliges  
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Zu Punkt 1) der Tagesordnung:  
Begrüßung u.  Eröffnung  

 

Der Vorsitzende,  Herr Bg m. Harald Jannach, begrüßt die anwese nd en Mitglie de r des 

Geme inderates und  eröffnet um 19: 00 Uhr die Sitzung.  

 

Weiters begrüßt der Vorsitzende die Zuhörerin  Frau Dipl.-Ing. Annette Hochsteiner.  

 

 

Zu Punkt 2) der Tagesordnung:  
Feststellung der Beschlussfähigkeit  und Proto kollzeugen  

 

Als PROTOKOLLZEUGEN für die he ut ige Sitzung werde n die M itgl ieder d es Gemeinderates 

Herr Stefan Wildhaber   und  Frau Sieglinde Salbrechter   be stellt. 

 

Der Vorsitzend e stellt fest, dass sich folgende Mitglieder des Gemeinderates an der 

Teilnahme zur Sitzung en tschuldigt haben (§ 27 Ab s. 2 der K-AGO) bzw. d urch 

folgende Ersa tzmitgl iede r gemäß § 33 de r K-AG O vertreten werden:  

 

entschuldigt abw esend :    vertreten durch da s Ersatzmitglied:  

Walter Klimbacher      Sigrid Kahr  

Martin Weberi tsch      Christopher Langmayr  

Wolfgang Puschnig      Jürgen Bergmeister -Zitter 

Leopold Wister      Monika Kohlweg  

 

Die Ersatzmitglieder Sieghart Egge r, Wilhelm Glück und Markus Augustin waren 

ebenfalls verhindert.  

 

Auf grund der festgestellten Anwesenheit  (siehe Anwesenheit sliste) stell t der 

Vorsitzende hiermi t die Besc hlussfähigkeit der Sitzung fest.  

 

 

Zu Punkt 3) der Tagesordnung:  
Behandlung de r letzten Niederschrift vom  03. Juli 2023 gemäß § 45 Abs. 5 der AGO 

 

Die Niederschrift  wurde  von den Protok ollzeugen geprüft und unterfertigt. 

Protokol lzeugen  waren Herr Patrick Krainer, B Sc und Herr Mario Kohlweg .  

 

Jedes Mitglied d es Gemeinderates hat anschli eßend eine Ausf ertigung der 

Niederschrift erha lten (per Intranet  oder Post). Anträge auf Berichti gung der 

Niederschrift werden nicht gest ellt. 

 

 

Zu Punkt 4) der Tagesordnung:  
Fragestu nd e 

 

Es liegen keine  schriftlichen  Anfragen vor.   
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Zu Punkt 5 ) de r Tagesordnung:  
Bericht Kontrollausschuss vom 11.10.2023 

Laufend e Prüfung Ko nten und Belege  

 

BERICHTERSTATTER:  Mario Kohlweg  

    Obmann  de s Kontrollau sschusses  

 

Die Prüfun g der Kasse und Beleg e erfol gte am 11. Oktober  2023. Alle Konten und 

Belege  für d en Prüfungszeit raum 19.06.2023 bis 10.10.2023 wurden geprüft. Der im 

Tagesabschluss ausgewies ene Kassastand war vorhand en. Guthaben, Rücklage n 

und die Salden der  Girokonten stimm ten mit de n Buchhaltung sunterlag en überein. 

Die Prüfung hat  keinen Anlass zur  Beanstandung e rgeben .  

 

Kassastand bar       û           872,78 

  Stand Gi rokonto SPK      û   270.374,22 

  Stand Girokonto RBB      û           873.226,24 

  Rücklage Bauhof       û    96.057,22 

  Rücklage Wohnhaus Steinbichl     û       6.946,30 

  Rücklage Wasserversorgung     û     87.824,82 

  Rücklage  Abwasserbeseitigung     û   391.827,12 

  Allgemeine Rücklage      û             28.983,14 

  Gesamt        û        1.756.111,84 

   

  Sicherstellungen Bebauungsverpflichtung  (Sparbuch)  û           101.000,00 

   

  Gesamt         û        1.857.111,84 

 

Der Berich t  w ird vom Ge meind erat  zustimmend   zur Kenntnis genommen.   

 

 

Zu Punkt  6) der Tagesordnung:  
Vermessung Breitenstein KG Kraig GZ 10 -ABK-FB-1566-TP 

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßena usschuss  

 
Auf die bisherige Behandlung im Bau - und Straßenausschuss wird hingewiesen.  

 

Für die Vermessung der Verbindung von Zedl nach Breitenstein wurde von der 

Gemeinde Frauenstein ein Antrag auf ein Flurbereinigungsverfahren beim Amt der 

Kärntner Lande sregierung gestellt.  

 

Die Vermessungsurkunde vom Amt der Kärntner Landesregierung als Ag rarbehörde 

Kärnten vom 17.05.2023, GZ: 10 -ABK-FB-1566-TP, liegt nun vor.  

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Nach geführter Diskussion und Beratung  stellt der Ausschuss für Bau und Straßen den 

Antrag an den Gemeinderat die zuvor angeführte V ermessungsurkunde zu 

genehmigen sowie den in diesem Plan dargestellten Zu - und Abschreibungen 

vom/zum öffentlichen Gut (kosten - und lastenfrei) zuzustimmen und die notw en dige 

Verordnung zu erlassen.  
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Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die zuvo r angeführte V ermessungsurkunde zu 

genehmigen sowie den in diesem Plan dargestellten Zu - und Abschreibungen 

vom/zum öffentlichen Gut (kosten - und lastenfrei) zuzustimmen und die notwendige 

Verordnung zu erlassen.  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Geme ind e Frauenstein vom 23. Oktober 202 3, Zahl: 612-

0/0 4/202 3 über die Auflösung von öffentlichen Wegen oder Teilen und Ausscheidung 

aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs . 1 Ziff. 5 und § 6 Abs. 1  und 4 des Kärntner 

Straßengesetzes ð K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 

91/2020, wird verordnet:  

§ 1 

 

Die im Teilungsplan GZ 10-ABK-FB-1566-TP vom 17.05.2023, erstellt vom Amt der 

Kärntner Landesregie rung als Agrarbehörde , ausgew iesenen Trennstücke werden 

kosten - und lastenfrei in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

übernommen und zum Gemeingut erklärt bzw. aus dem öffentlichen Gut 

ausgeschieden.  

 

§ 2 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf  des Tages der Kundmachung  in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

 

 

Zu Punkt  7) der Tagesordnung:  
Vermessung KG Kraig GZ 9770/23  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßenausschuss  

 
Herr Harald Seidl  hat den Antrag an die Gemeinde gest ellt, die Grenze von seinem 

Grundstück 378/7 der KG Kraig zum öffentlichen Gut Parzelle 1295 der KG Kraig zu 

begradigen. Grund dafür ist die Errichtung einer neuen Einfriedung in 

Leichtbauweise, bei der er auf diverse Richtungsänderungen verzichten könnte.  

 

Zu diesem Zwecke wurde von Herrn Harald Seidl  die Vermessungskanzlei Wolf ZT 

GmbH beauftragt die notwendige Vermessung durchzuführen. Die 

Vermessungsurkunde GZ 9770/23 vom 05.06.2023, erstellt von der Vermessungskanzlei 

Wolf ZT GmbH liegt nun vor.  
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Antrag  Bau- und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Nach geführter Diskussion und Beratung  stellt der Ausschuss für Bau und Straßen den 

Antrag an den Gemeinderat , die zuvor angeführte Vermessungsurkunde zu 

genehmigen sowie den in diesem Plan dargestellten Zu - und A bschreibungen 

vom/zum öffentlichen Gut (kos ten - und lastenfrei) zuzustimmen und die notwendige 

Verordnung zu erlassen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig(23:0)  die zuvor angeführte Vermessungsurkunde zu 

genehmigen sowie den in diesem Plan dargestellten Zu - und Abschreibungen 

vom/zum öffentlichen Gut (kos ten - und lastenfrei) zuzustimm en und die notwendige 

Verordnung zu erlassen.  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 23. Oktober 202 3, Zahl: 612-

0/0 3/202 3 über die Auflösung von öffentlichen Wegen oder Teilen und Ausscheidung 

aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemein de Frauenstein  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs . 1 Ziff. 5 und § 6 Abs. 1 und 4 des Kärntner 

Straßengesetzes ð K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 

91/2020, wird verordnet:  

 

§ 1 

 

Die im Teilungsplan GZ 9770/23  vom 05 .06.2023, erstellt von der Vermessungskanzlei 

Wolf ZT GmbH, Sterneckstraße 6, 9020 Klagenfurt, ausgewiesenen Trennstücke 

werden kosten - und lastenfrei in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde 

Frauenstein übernommen und zum Gemeingut erklärt bzw. aus dem öf fentlichen Gut 

ausgeschieden.  

 

§ 2 

 

Die planliche Ausweisung  der übernommen en  und ausgeschiedenen Trennstücke ist 

im Lageplan M 1:500, Beilage A, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung bildet, ausgewiesen.  

 

§ 3 

 

Die Verordnung tritt mi t dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist.  

 

 

 

Beilage A  

Zeichnerische Darstellung  
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Beilage A  

Zeichnerische Darstellung  
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Zu Punkt  8) der Tagesordnung:  
Winterdienst 2023/24  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm.  Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßenausschuss  

 
Herr Stefan Jury teilte der Gemeinde Frauenstein mit, dass er aus zeitlichen Gründen 

nicht mehr als Schneepflüger zur Verfügung steht. Herr Mario Bodner teilt der 

Gemeinde Frauenstein mit, da ss er die Wegstrecken von Herrn Jury übernehmen 

könnte. Eine Sitzung, um die Details bezüglich der Wegstrecken zu klären, soll am 

09.11.2023 stattfinden.  

Wie bereits in den Jahren zuvor, soll der Maschinenring wieder mit der Durchführung 

des Winterdienstes  2023/2024 beauftragt werden.  

Weiters besteht die Möglichkeit der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen der 

Ausübung des freien  Gewerbes ăSchneerªumung, Betreuung und Reinigung von 

Verkehrsflªchenò. Diese Mºglichkeit wird von Herrn Mario Bodner, Herrn Ferdinand 

Taferner und Herrn Anton Gursch in Anspruch genommen.  

Für die Abrechnung gilt grundsätzlich das GPS (Stundenaufzeichnung) . Die 

Abrechnung des Winterdienstes erfolgt grundsätzlich über den Maschinenring bzw. 

bei gemeldeter Selbstständigkeit auf ei gene Rechnung im Rahmen der Anmeldung 

des freien Gewerbes.  Das Ausrücken für den Winterdienst erfolgt in 

Eigenverantwortung der Sc hneepflüger bzw. Splittstreuer (keine Verständigung durch 

die Gemeinde). Unfälle oder Beschädigungen am Privatbesitz oder öff entli chem Gut 

sind dem Maschinenring, der Versicherung aber auch der Gemeinde Frauenstein 

unverzüglich zu melden.  

Seitens des Hrn. Egger Peter vlg. Mooshofer aus Drasenberg wurde d em 

Bürgermeister mitgeteilt, dass er den Bereich Breitenstein bis Steinbrück en 

üb ernehmen könnte.  Er wird zur Schneepflügersitzung ebenfalls eingeladen.  

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Nach geführter Diskussion und Beratung stellt der Ausschuss für Bau und Straßen den 

Antrag an den Gemeinderat, den Maschinenring u nd di e privaten über Werkvertrag 

tätigen Schneeräumer wieder mit der Durchführung des Winterdienstes 2023/2024 zu 

beauftragen.  

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  den Maschinenring und die privaten über 

Werkvertrag tätigen Schneeräumer wieder mit der Durchführung des Winterdienstes 

2023/2024 zu beauftragen.  

 

Auf Antrag von Herrn Ing. Johann Anderwald wird festgehalten, dass die an d ie 

Schneeräumer ausgezahlten Stundensätze unveränd ert blei ben.  
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Zu Punkt  9) der Tagesordnung:  
Umwidmungen  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßenausschuss  

 
Nachs tehend angeführte Umwidmungsanträge werden in der Zeit vom 20.09.2023 

bis zum 18.10.2023 kundgemacht. Vorausgegangen ist jeweils eine  Vorbegutachtung 

durch die Abteilung 3 (Landesplanung) des Amtes der Kärntner Landesregierung. Die 

schriftlichen Stell ungna hmen der Abteilung 3 - Gemeinden, Raumordnung und 

Katastrophenschutz sowie vom Gemeindeplaner Herrn Mag. Wurzer liegen vor.  

 

a) 2/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 795/1, 795/2, 858, alle KG Grasdorf, von 

derzeit ăGr¿nland - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Flªche, ¥dlandò in 

ăGr¿nland - Hofstelle eines land - und forstwirtschaftlichen Betriebesò im 

Gesamtausmaß von 2.450 m².  

Die Begutachtung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv.  

 

Die Vorprüfung der Abteilu ng 3 ist positiv mit Auflagen (Fachgutachten der 

Bezirksforstinspektion, Abt. 8 ð UA Nsch ð Naturschutz, Abt. 10 ð Land - und 

Forstwirtscha ft, Ländlicher Raum und der Abt. 12 ð UA Wasserwirtschaft KL).  Diese 

Fachgutachten liegen vor.  

 

Antrag Bau - und Straß ena usschuss vom 10.10.2023: 

Der Ausschuss für Bau und Straßen stellt unter der Voraussetzung, dass es während 

der Kundmachungsfrist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 

diese Umwidmung von Teilflächen aus den Parzelle(n) Nr. 795/1, 795/2 , 858, alle KG 

Grasdorf  im Ausmaß von 2.450 m² zu beschließen.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10. 10.2023 beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (22:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus den 

Parzelle(n) Nr. 795/1, 795/2 , 858, alle KG Grasdorf  im Ausmaß von 2.450 m²  von derzeit 

ăGr¿nland - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Flªche, ¥dlandò in 

ăGr¿nland - Hofstelle eines land - und forstwirtschaftlichen Betriebesò. 

 

Herr Harald Strutzmann nimmt aufgrund von Befangenh eit an der Abstimmung nicht 

teil.  

 

 

b) 3/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 582/1, 578/1 , alle KG Obermühlbach, 

von derzeit ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò 

in ăGrünland - Gart enò im GesamtausmaÇ von 3.167 m². 

 

Die Begutachtung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv , wie 

auch die Vorprüfung der Abteilung 3.  

 

Antrag Bau - und Straß enausschuss vom 10.10.2023:  

Der Ausschuss für Bau und Straßen stellt unter der Voraussetzung, dass es währen d 

der Kundmachungs frist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 
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diese Umwidmung von Teilflächen aus den Parzelle(n) Nr. 582/1, 578/1 , alle KG 

Obermühlbach  im Ausmaß von 3.167 m² zu beschließen.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschus ses vom 10.10.2023 beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus den  

Parzelle(n) Nr. 582/1, 578/1 , alle KG Obermühlbach  im Ausmaß von 3.167 m² von 

derzeit ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft best immte Fläche, Ödland ò in 

ăGrünland - Gart enò. 

 

 

c ) 4/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 845/11 , KG Obermühlbach, von derzeit 

ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in ăBauland 

- Dorfgebiet ò im GesamtausmaÇ von 94 m².  

 

Die Begutac htung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv.  

 

Die Vorprüfung der Abteilung 3 ist positiv mit Auflagen (Fachgutachten der 

Wildbach - und Lawinenverbauung).  Dieses Fachgutachten liegt vor.  

 

Antrag Bau - und Straßenauss chuss vom  10.10.2023: 

Der Ausschuss für Bau und Straßen stellt unter der Voraussetzung, dass es während 

der Kundmachungsfrist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 

diese Umwidmung von Teilflächen aus der Parzelle(n) Nr. 845/11 , KG Obermüh lbach  

im Ausmaß von 94 m² zu beschließen.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus der 

Parzelle(n) Nr. 845/11 , KG Obermühlbach  im Ausma ß von 94 m²  von derzei t 

ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in ăBauland 

- Dorfgebiet ò. 

 

 

d) 5/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 345, KG Obermühlbach , von derzeit 

ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtscha ft bestimmte Fläche, Ö dla ndò in 

ăGrünland - Hofstelle eines land - und forstwirtschaftlichen Betriebesòim 

Gesamtausmaß von 3.853 m².  

 

Die Begutachtung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv.  

 

Die Vorprüfung der Abteilung 3 ist positiv mi t Auflagen (Fachgutach ten  der Abt. 8 ð 

UA SE ð Schall - und Elektrotechnik, Abt. 8 ð UA Nsch ð Naturschutz und Abt. 10 ð Land - 

und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum).  Diese Fachgutachten liegen vor.  

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Der Ausschuss für Bau und Stra ßen stellt unter der Voraussetzung, dass es während 

der Kundmachungsfr ist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 

diese Umwidmung von Teilflächen aus der Parzelle(n) Nr. 345, KG Obermühlbach  im 

Ausmaß von 3.853 m² zu b eschließen.  
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Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus der 

Parzelle(n) Nr. 345, KG Obermühlbach  im Ausmaß von 3.853 m²  von derzeit 

ăGrünl and - Für die Land - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in 

ăGrünland - Hofstelle eines land - und forstwirtschaftlichen Betriebesò. 

 

 

e) 6a/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. 727, KG Schaumboden , von derzeit 

ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft bes timmte  Fläche, Ödland ò in ăBauland 

- Dorfgebiet ò im GesamtausmaÇ von 239 m².  

 

Die Begutachtung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv wie 

auch die Vorprüfung der Abteilung 3.  

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023: 

Der Ausschuss für Bau und Straßen stellt unter der Voraussetzung, dass es während 

der Kundmachungsfrist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 

diese Umwidmung von Teilflächen aus der Parzell e(n) Nr. 727, KG Schaumboden  im 

Ausma ß von 239 m² zu beschlie ßen.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus der 

Parzelle(n) Nr. 727, KG Schaumboden  im Ausmaß von 239 m²  von  derzeit ăGrünland - 

Für die La nd - und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland ò in ăBauland - 

Dorfgebiet ò. 

 

 

f) 6b/2022  

Umwidmung von Fläche(n) der Parzelle(n) Nr. .107/1, 1288/1 , alle KG Schaumboden , 

von derzeit ăBauland - Dorfgebiet ò in ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtsc haft 

best immte Fläche, Ödland ò im GesamtausmaÇ von 85 m².  

 

Die Begutachtung durch den Raumplaner der Gemeinde Frauenstein ist positiv wie 

auch die Vorprüfung der Abteilung 3.  

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Der Au sschuss für Bau und Straßen stellt  unter der Voraussetzung, dass es während 

der Kundmachungsfrist keine Einwendungen gibt, den Antrag an den Gemeinderat, 

diese Umwidmung von Teilflächen aus den Parzelle(n) Nr. .107/1, 1288/1 , alle KG 

Schaumboden  im Ausmaß von 85 m² zu beschließen.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  beschließt  

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  die  Umwidmung von Teilflächen aus den   

Parzelle(n) Nr. .107/1, 1288/1 , alle KG Schaumboden  im Ausmaß v on 85 m²  von 

derzeit ăBaula nd - Dorfgebiet ò in ăGrünland - Für die Land - und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland ò im GesamtausmaÇ von 85 m².  
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Zu Punkt  10) der Tagesordnung:  
Parkplatz Gst. 871/3 KG Grasdorf  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing . Konrad Pet autschnig  

    Obmann Bau - und Straße nausschuss  

 

Seitens des Hrn. Pekol, Treffelsdorf/Höhenweg 1 , wurde der Wunsch zur Anpachtung 

einer Teilfläche des öffentlichen Gutes 871/3 der KG Grasdorf herangetragen.  

 

Die Teilfläche befindet sich vor dem Grundstück des Hrn. Pekol und soll als  Stellpla tz 

für KFZ genutzt werden.  

 

Der Pachtsatz soll auf û 100,- pro Jahr festgesetzt werden.   

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Nach geführter Diskussion und  Beratung stellt der Ausschuss für Bau und Straßen d en 

Antrag an den Gemeinderat, die Ve rpachtung der Teilfläche des  Grundstück 871/3 

der KG Grasdorf zu einem Pachtsatz von û 100,- pro Jahr zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und  Straßenausschusses vom 10.1 0.2023 beschließt  

der Gemeindera t mehrstimmig (21: 2) (Gegenstimmen: Mario Kohlweg , Monika  

Kohlweg)  d ie Verpachtung der Teilfläche des Grundstück 871/3  der KG Graßdorf und 

folgenden Pachtvertra g.  

 

Herr Mario Kohlweg hält fest,  dass diese öffentliche Fläche als verkehrstechnische 

Auswe ichmögli ch keit zur Verfügung stehen soll.  

 

PACHTVERTRAG 

Abgeschlossen zwischen der Gemeinde Frauenstein, vertreten durch He rrn 

Bürgermeister Harald Jan nach, Schul straße 1, 9311 Kraig als Verpächter  und Herrn 

Reinhold Pekol, geb. 19.07.1953, 9311 Pörlinghof, Birkenweg 5  als Pächter .  

1.  

Pachtgegenstand  

Pachtgegenstand bildet eine Teilfläche  aus dem öffentlichen Gut der Parzelle  871/3 , 

KG Grasdorf  74510,  im Ausmaß v on 35 mİ é. Art und Lage des Pachtgegenstandes 

siehe beiliegender Lageplan 1: 1000.  

2. 

Zweck der Pachtung  

Die diesem Pachtvertrag zu Grunde  liegende Teilfläche wird vom Pächter als PKW-

Parkplatz  verwendet. Jede andere  Nutzung ist untersagt.  Instandhaltung,  Wartung 

und Haftung für diesen Parkplatz liegt ausschließlich beim Pächter.  
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3. 

Dauer und Pachtzins  

Dieser Pachtvertrag wird auf eine Pachtdauer von 10 Jahren abgeschlossen. 

Danach verlängert sich die Laufzeit jewei ls um ein Jahr, wenn sie nic ht 3 Monate  vor 

Ablauf d. J. vom Pächter oder der Verpächterin gekündigt wird. Die Laufzeit beginnt 

am 01.11.2023.  Nach Rechtswirksamkeit der Vertragsauflösung ist der  Pächter 

verpflichtet, das Grundstücke wieder in den ursprün glichen Zustand zu versetzen .  

 

Der Pac htzins betrªgt û 100,00 pro Pachtj ahr . Der Pachtzins ist wertgesichert gemäß  

VPI 2020, Ausgangsmona t 08/2023 .  

 

 

 

Beilage:  

Lageplan 1: 1000 
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Zu Punkt  11) der Tagesordnung:  
Ausschreibung ÖEK Örtliches Entwicklungskonzept  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbg m. Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßenausschuss  

 
Das aktuelle Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde ist aus dem Jahr 2013 und 

ist gemäß der Kärntner Raumordnung alle 10 Jahre zu evaluieren.  

Auf Grund des neuen Raumordnungsgesetzes K -ROG 2021  hat diese Erneuerung in 

jedem Fall zu erfolgen, da sonst in Zukunft keine Umwidmungen/Neuwidmungen 

mehr möglich sein werden.  

Da seitens der Landesregierung großzügige Förderungen bis Ende 2024 angeboten 

werden, soll bis Ende 2024 das neue ÖEK erste llt wer den.  

 

Zur Umsetzung des neuen ÖEKs ist es notwendig eine Ausschreibung über die 

Leistungen der Erarbeitung des ÖEKs zu erstellen und geeignete Raumplaner 

einzuladen.  

 

Das ÖEK muss gemäß Kärntner Raumordnungsgesetz 2021als Hauptprojekt ÖEK , 

Pflichtmo dul Energieraumordnung und Klimaschutz sowie einem Zusatzmodul 

erarbeitet werden.  

Die Ausschreibung würde hier das Modul Freiraum und Landschaft s-Schutz und 

Entwicklung vorsehen.  

 

Der Kostenrahmen für das ÖEK sowie den Modulen liegt derzeit geschätzt bei c a. 

95.000 Euro brutto.  

 

Seitens der Landesregierung werden folgende Förderungen ausgeschüttet:  

 

Erarbeitung ÖEK:   

û max. 30.000,- bzw. max. 50% der Kosten  

Modul: Energieraumordnung und Klimaschutz:   

û 7.500,- bzw. max. 50% der Kosten  

Modul: Freiraum und Landsch a ft ð Schutz und Entwicklung:  

û 5.000,- bzw. max. 50% der Kosten  

 

Somit sind max. û 42.500,- an Förderungen zu erhalten, welche den Kostenrahmen 

entsprechend reduzieren.  

 

Antrag Bau - und Straßenausschuss vom 10.10.2023:  

Nach geführter Diskussion und  Beratung stellt der Ausschuss für Bau und Straßen den 

Antrag an den Gemeinderat, das Bauamt mit dem Ausschreibungsverfahren des 

ÖEK 2023/2024 zu betrauen und die vergabefertigen Angebote bis zur nächsten 

Sitzung vorzulegen.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antra ge s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023  besch ließt 

der Gemeindera t einstimmig (23:0)  das Bauamt mit dem Ausschreibungsverfahren 

des ÖEK 2023/2024 zu betrauen und die vergabefertigen Angebote bis zur nächsten 

Sitzung vorzulegen.  
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Zu Punkt 12) de r Tagesordnung:  
Bericht Fußgängerbrücke Mellach Wimitz  

 
BERICHTERSTATTER:  2. Vbgm. Ing . Konrad Petautschnig  

    Obmann Bau - und Straßenausschuss  

 
Auf die bisherige Behandlung im Bau - und Straßenausschuss wird hingewiesen.  

 

Auf Grund des Beschlusses des G emeinderates wurde die Ausarbeitung des Projektes  

durch d as Bauamt weiter betrieben und befindet sich bereits in der Umsetzung.  

 

Derzeit wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:  

- Erstellung der Statik und Ausführungspläne für das Brückenbauwerk  

- Vorbereitung und  Adaptierung der Stahlträger   

- Vorbereitung der Ba uhölzer  

- Vorbereitung der Fundamentauflager  

 

In den folgenden Wochen sind nun die Errichtung der beiden Fundamente/Auflager 

und folgend die Errichtung des Brückentragwerkes, Belag und Geländer durch das 

Bunde sheer geplant.  

Die Fertigstellung ist bis Ende Ok tober ge p lant.  

 

Herr 2. Vbgm. Petautschnig bedankt sich bei der an wesenden 

Grundstückseigentümerin , Frau Dipl. -Ing. Annette Hochsteiner für die 

Zurverfügungstellung des Grundstückes. Ebenfall s bedankt sicher  Herr Bernhard Nott 

bei der Gemeinde und bei Frau Dipl.-Ing. Annette Hochsteiner  für d ie Erneuerung der 

fußläufigen Ve rbindung von der Mellach i n die Wimitz.  

 

Herr Bgm. Harald Jannach hält fest, dass das Benützen des fußläufigen 

Verbindungswe ges (Mellach -Wimitz) und der Brücke auf eigene Gefahr erfolgt .  

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.  

 

 

Zu Punkt 13) der Tagesordnung:  
Änderung Finanzierungspläne  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

a.)  Neue  Mitte Obermühlbach  

 
Die Baukosten für die  Neue Mitte Obermühlbach haben sich  gegenüber dem 

beschlossenen Finanzierungsplan vom 28 . März 2023  um û 97.400,-- erhöht  (Summe 

erweiterter Finanzi erungsplan û 1.540.000,-).  

 

Begründung:  

- Statische Ertüchtigung  für Mehrzweckraum  

Bodenaustausch, Mehraushub   ca. û 12.000,- 

- Infrastruktur, Neuverlegung Kanal  
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inkl. Verbindungsleitung zur Schule  ca. û 12.000,- 

-  Baumeiste r, Preissteigerung  

Baukostenindex     ca. û 36.000,-  

- Höhengestaltung Eingangsbereich  

Vorplatz u. Straße     ca. û 21.400,-- 

- Dachdecker, Bauwerksabdichtung  

Eingangsbereich  

(bei Ausschreibung ni cht inkludiert)  ca. û 6.000,-- 

- Thermische Adaptierung  

Kellerd ecke, Bodenaufbau MZR   ca. û 10.000,- 

 
Der am 28. März 2022 beschlossene Finanzierungsplan betr ägt  û 1.442.600,-.  

Nach Fertigstellung des Vorhabens muss der Finanzierungsplan auf û 1.540.000,- 

erweitert werden. Im Finanzierungsplan vom 28.März 2022 wurde  noch nicht die volle 

Kreditsumme in Hºhe von û 600.000,- aufgenommen (nur û 548.000,-). Der 

Kreditvertrag wurde bereits mit max. û 600.000,- abgeschlossen und auch die 

jährlichen Rückzahlu ngsra ten über BZ -Mittel in Hºhe von û 40.700,- sind bereits im BZ-

Rahmen fixiert.  

Weiters wurde in den erweiterten Finanzierungsplan die ORE -Förderung in Höhe vo n û 

34.100,- und die KIG -Förderung für die Photovoltaikanlage aufgenommen.  

 
Antrag  des Finanzaussc husses vom 12.10.2023: 

Der Finanzausschuss stellt den Antrag a n den Gemeinderat den erweiterten 

Finanzierungsplan zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 
Herr Bgm. Harald Jannach bedankt sich nochmals bei Herrn Landesrat Ing. Dan iel 

Fellner für die großzügige Unterstützung  und auch b ei Herrn BAL Ing . Jürgen Bleikolb 

für die gute Arbeit.  

 

Herr Ing. Johann Anderwald hä lt fest, dass er nach wie vor zu dem Projekt steht, es 

biete t der Ortschaft Obermühlbach eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Jedoch 

kritisiert er die  Kostenüberschreitungen und den hohen Baukostenindex.  

 

Herr 2. Vbg m. Petaut schnig hält fest, dass die Bauphase genau in die  Zeit der  

Finanzkrise und des Ukrainekrieg es gefallen ist und der Baukostenindex zu dieser Zeit 

stark gestiegen ist.  

 

Herr Patrick Krainer bek ennt sich ebenfalls zum Projekt, hält aber fest, dass auch die 

steigenden Zinsbelastungen berücksichtigt  werden müs sen und  die Umsetzung en  

von  zukünftige n Projekte n vorsichtshalber  einzuschrän ken sind.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der 

Gemeinde ra t einstimmig (23:0) de n erweiterten Finanzierungsplan wie folgt:  
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b.)  Ausbau Straße Stammerdorf  

 
Der Ausbau der Stammerdorferstraße wurde in der GR -Sitzung am 4.7.2022 

beschlossen. Der Ausbau sollte ¿ber 3 Jahre und Gesamtbaukosten in Hºhe von û 

262.000,- umgesetzt werd en .  

 

Die nunmehrigen Kosten belaufen sich aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen 

(Erneuerung der Pil otenwand Einbindung Landesstraße) jedoch ohne Asphaltierung 

schon auf  û 270.800,-. Die Asphaltierungskosten werden mit û 100.000,- angeschätzt.  

 

Aufgrund der  Kostenerhöhung  ist ein erweiterter Finanzierungsplan zu erstellen. Die 

zusätzlichen Ausgaben wur den im 2. NVA berücksichtigt.  

 

Die Fertigstellung (Asphaltierung) de r Straße kann erst mit der Aufbringung der 

notwendigen Geldmittel erfolgen.  

 

Antrag des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat den erw eiterten 

Finanzierungsplan zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat  dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

 

Beschluss:  

Auf grund de s Antrage s des Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  den erweiterten Finanzierungsplan wie folgt:  
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c.)  Dringende Straßens anierungen ð Agrarstraßen  

 
Die Agrar -Straßensanierungen wurden in der GR -Sitzung am 2 4. April 2023 

beschlossen. Aufgrund von Kostenüberschreitungen ist ein erweiterter 

Finanzierungsplan zu beschließen .  

 

Antrag des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat den erweiterten 

Finanzierungsplan z u beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 
 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  den erweiterten Finanzierungspl an  wie folgt:  
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Zu Punkt 14) der Tagesordnung:  
Katastrophenschäden 2023/24  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Aufgrund der schweren Unwetter und starken Regenfälle Anfang August 2023 

en tstanden an mehre ren Gemeindestraße n erhebliche Schäden.  

 

Folgende Straßen sind davon betroffen und die vom Bauamt d er Gemeinde 

Frauenstein ermittelten Sanierungskosten betragen wie folgt:  

Gemeindestraßen / Modellwege    

Innere Wimitz  8.714,40  

Leiten  13.189,20  

Lorenziberg  11.144,40  

Meiseldinger Straße  142.408,80  

Mellacher Straße  58.094,40  

Dreifaltigkeit, Schulstraße 6.960,00  

Zedler Straße  4.216,80  

Zweiner Straße  50.960,40  

     

Zwischensumme  295.688,40  

   

Gemeindestraßen    

Zufahrt Schloss Frauenstein  29.164,80  
Graßdorf/Forstweg  9.850,80  

   

Zwischensumme  39.015,60  

   

Gesamtsumme  334.704,00  

   
 

 

Die Sanierung der Katastrophenschäden wurde umgehend b egonnen und wurde 

wie folgt bereits umgesetzt:  

 

- Innere Wimitz: Räumung der verlegte n Straßenbereiche und Wiederherstellung 

der Fahrbahn  

- Leiten: Wiederaufbau des gesamten Straßenkörper s mit einer Stützkonstruktion 

in Form von bewehrter Erde, mit entsprechen der Entwässerung  

- Mellacher Straße: Wiederaufbau der Straßenböschung mit einer 

Stützkonstruktion in Form von bewehrter Erde, welche noch d urch 

Verankerung gesichert werden muss  

- Dreifal tigkeit/Schulstraße: Wiederherstellung des Straßenbaukörpers  
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- Zweiner Straße: Wiederaufbau des gesamten Straßenkörpers mit einer 

Stützkonstruktion in Form v on  bewehrter Erde mit entsprechender 

Entwässerung  

- Zufahrt Schloss Frauenstein: Erneuerung der Entwäs serung durch den 

Straßenbaukörper mittels Schwerlastrohren, Wiederaufbau des 

Straßenbaukörpers  

- Graßdorf/Forstweg: Wiederherstellung der Straßenbaukörpers al s Forstweg 

durch vorhandenes Material  

 

Folgende Bereic he sind noch zu sanieren:  

 

- Lorenziberg: Sanier ung des Straßenbaukörpers im ersten Teilbereich des 

Schotterweges, Wieder aufbau der Böschung im Bereich der Zufahrt Kircher  

- Meiseldinger Straße: Ermittlung de r nötigen Maßnahmen durch einen 

Geologen, Wiederaufb au der Böschungen mit einer Stützkonstruktion in Form 

von bewehrter Erde, welche durch Verankerung und Pilotierung gesi chert 

werden muss  

- Zedler Straße: Wiederherstellung der Bankettbereiche und Böschung en , 

Ergänzung der Verbauung im Bereich der Brücke Müll er 

 

Die noch offenen Baumaßnahmen sollen bis E nde 2023 umgesetzt werden, wobei 

die Asphaltierung der betroffenen Bereic he erst 2024 erfolgen  soll: 

 

Finanzierung:  

Gesamtausgaben  334.704,00  
Einnahmen    

KAT-Bundeszuschuss 50 %   167.352,00 

Agrarförd. 25 % der Modellwege   73.922,10 

Restfinan zierung   93.429,90 

 

Herr LR Ing. Daniel Fellner hat den Gemeinde n eine z usätzliche finanzielle 

Unterstützung zugesagt (ca. 25 %).  

 

û 100.000,- wurden als Ausg ab en beim 2. NVA 2023 aufgenommen.  

Der Finanzierungsplan wird nach Ablauf des laufenden Jahres im kommenden Jahr 

nach  Feststehen sämtlicher Katastrophenschäden erstellt.  

 

Der Gemein derat  nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntni s.  

 

 

Zu Punkt 15) der Tagesordnung:  
Einrichtung 4. Kindergartengruppe, Finanzierung  
 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

Mittels Bescheid des Amtes der Ktn. Landesregierung, Abt. 6 ð Bildung u. Sport, 

Elementa rbildung ð wurde die Bewilligung zur dislozierten Inbetriebnahme der vierten 

Regelkindergartengruppe in der VS Kraig erteilt. Die Entscheidung für die Einrichtung 

der 4 . Gruppe in einem Klassenraum der VS Kraig und in Räumen der ehem. 

Musikschule wurde nac h einer gemeinsamen Begehung und Empfehlung des AKL 

am 4. Mai 2023 getroffen.  
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Im Kindergartenjahr 2023/24 besuchen 83 Kinder den Gemeindekindergarten in 

Frauenstein. Die Einrichtung einer 4. Gruppe war unbedingt notwendig.  

 

Die  Kosten für den Umbau und  die  Adaptierung betragen netto û 35.000,-.  

- E-Installation  

- Umbau Sanitäreinheiten und Ausstattung  

- Leitungsverkleidungen  

- Neuverfliesung Sanitär  

- Malerarbeiten  

- Heizkörpe rverkleidung  

- Hakenleisten Sanitär  

- Einrichtungsmöbel  

- Garderobe  

- Zaunanlage Außenbereich i nkl. Schließanlage  

- Sitzmöbel Außenbereich  

 

Die Abwicklung erfolgt über den Finanzierungshaushalt der operativen Gebarung 

und wur de im 2. NVA aufgenommen.  

 

Der Gemeinderat   nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.  

 

 

Zu Punkt 16) der Tagesordnung:  
2. Nachtr agsvoranschlag  

 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

Textliche Erläuterungen  

Gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ð K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, 

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2023  

 

Gemäß § 8 Abs. 1  Kärntner  Gemeindehaushaltsgesetz ð K-GHG ð hat der 

Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag durch Verordnung zu beschließen, wenn 

der Voranschlag in seiner Aussagekraft wesentlich beeinflusst wird oder durch außer - 

oder überplanmäßige Mittelverwendung bzw. Mittelauf bringungen eine Störung des 

Haushaltsgleichgewichtes droht.  

Der Großteil der Mehraufwendungen resultiert aus den investiven Vorhaben.  

Das Projekt Neue Mitte Obermühlbach  wurde mit Mehrkosten in Höhe von û 97.400,00 

abgerechnet.  

Die Agrarstraße Stammerdorf  belastet das Finanzierungsergebnis 2023 aufgrund der 

bereits getªtigten Mehrausgaben 2023 mit û 33.600,00, wovon 2024 die 

beschlossenen BZ zugeführt werden.  

Die dringende Behebung der Katastrophenschäden  2023 verursachte Kosten in Höhe 

von û 100.000,00 und wirken sich auf das Finanzierungsergebnis aus, da die 

Mittelaufbringung erst im kommenden Jahr (2024) wirksam wird.  

Im operativen (ehemals ordentlichen) Haushalt wurde die Errichtung der 4. 

Kindergarten gruppe  aufgenommen. Ebenfalls im Kindergarten  wurden die 

Förderbeträge und der Entfall der Kindergartenbeiträge dem neuen Kinderbildungs - 

und Betreuungsgesetz angepasst.  
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Sanierungen diverser Straßenzüge , die dazugehörigen Einnahmen (KIG -Mittel und 

Agrarmit tel) wurden als Straßeninstandhaltungen aufgenommen. Die beschlossene 

Brückensanierung  der Brücke Mellach -Wimitz wurde ebenso im Ansatz 

Gemeindestraßen aufgenommen (KIG - Mittel).  

 

Aus der Abrechnung der Sozialhilfe 2022 ergab sich eine R¿ckzahlung i.H.v. û 

60.400,00 und bei den laufenden Transferzahlungen des Bundes wurden û 17.900,00 

Mehreinnahmen berücksichtigt.  

 

Besonderes Augenmerk wurde daraufgelegt, den wesentlichen Prinzipien der 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit  der öffentlichen 

Finanzgebarung Rechnung zu tragen.  

 

Durch die stetig steigenden Ausgaben bei den Transferzahlungen wird die finanzielle 

Situation der Gemeinde Frauenstein immer schwieriger und die Er stellung eines 

ausgeglichenen Voranschlages inklusive Nachtragsvoranschlages ist unter 

Berücksichtigung der von der Gemeinde zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

(Straßeninstandhaltung, Schneeräumung, Schülergelegenheitsverkehr , Schüler -

nachmittagsbetr euung, Sch ulassistenz/pflegerisch helfende Kraft, etc. ) nicht 

möglich.  

 

Ergebnis - und Finanzierungsvoranschlag  

 

(1)  Ergebnishaushalt  

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:  

 

VA 2023 inkl. 1.NVA    2. NVA  VA 2023 inkl. 1.& 2. NVA 

 

Erträge:         

û 8.152.300,00   û 5.300,00   û 8.157.600,00 

 

Aufwendungen:        

û 8.415.900,00   û 116.500,00   û 8.532.400,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen :       

      û  11.600,00   û      11.600,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen :    

û      16.400,00       û      16.400,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:    

û -  268.400,00   û - 111.200,00  û - 379.600,00 

 

 

(2)  Finanzierungshaushalt  

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:  

 

 

          

VA 2023 inkl. 1.NVA    2. NVA  VA 2023 inkl. 1.& 2. NVA 
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Einzahlungen:        

û 7.515.900,00   û    472.100,00  û 7.988.000,00 

 

Auszahlungen:        

û 7.647.900,00   û    664.500,00  û 8.312.400,00 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:  

û  -132.000,00   û  - 192.400,00   û  -324.400,00 

 

Antrag  des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat, den 2. 

Nachtragsvoranschlag inkl. der Verordnung zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  die 2. Nachtr agsvoranschlags verordnung  2023 

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 23. Oktober , Zahl: 900-2/2023, 

mit der der 2. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 202 3 erlassen wird  

(2. Nachtragsvoranschlagsverordnung 202 3)  

 

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushal tsgesetz ð K-GHG, LGBl. 

Nr. 80/2019, in der letztgültigen Fassung, wird verordn et : 

 

§ 1 

Geltungsbereich  

 

Diese Verordnung regelt den 2. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 202 3. 

 

§ 2 

Ergebnis - und Finanzierungsvoranschlag  

 

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:  

 

Erträge:         û           8.157.600,00 

Aufwendungen:         û           8.532.400,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:     û               11.600,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:     û    16.400,00 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:    û       -     379.600,00 

 

 

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:  
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Einzahlungen:        û           7.988,000,00 

Auszahlungen:         û           8.312.400,00 

 

 

Geldfluss aus der  

voranschlagswirksamen Gebarung:     û       -     324.400,00 

 

 

§ 3 

Deckungsfähigkeit  

 

Gemäß §  14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige 

Deckungsfähigkeit festgelegt:  

 

850 Betriebe der Wasserversorgung  

851 Betriebe der Abwasserbeseitigung  

852 Betriebe der Müllbeseitigung  

820 Wirtschaftshof  

 

 

§ 4 

Kontokorrentrahmen  

 

Gemäß §37 Abs 2 K -GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:  

          û 800.000,00 

 

§ 5 

Voranschlag, Anlagen und Beilagen  

 

Der 2. Nachtragsvoranschlag , alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur 

Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, 

dargestellt.  

 

 

§ 6 

Inkrafttreten  

 

Diese Verordnung tritt am 24. Oktober  2023 in Kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 29 von 60 

 

 

Zu Punkt 17) der Tagesordnung:  
Sanierung GWVA Kraig und Überfeld  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Der Bau - und Straßenausschuss hat in der Sitzung vo m 10.10.2023 den Antrag an den 

Finanzausschuss gestellt, folgende Finanzierung zu  prüfen:  

 

Auf Grund vermehrter Rohrbrüche im Bereich de r Meiseldingerstraße (Landesstraße 

bis Müller) so wie Überfeld/ Dorfstraße (Kreuzung Rossmann bis Sallinger), welche auf 

al te AZ Leitungen rückzuführen sind, ist es angedacht die beiden betreffenden 

Abschnitte zu erneuern.  

 

Das Bauamt hat nun für beide Abschnitte Kostenschätzungen erstellen lassen:  

 

Kraig/ Meiseldinger Straße: ca. 150 lfm  

Erneuerung Wasserleitung samt Hausans ch lüsse, Erneuerung Ortskanal  

Neuaufbau des gesamten Straßenbaukörpers  

 

Kostenschªtzung: ca. û 324.000,- Brutto  

StraÇenbau davon: ca. û 128.000,- Brutto bei gesamter Fahrbahnbreite  

Bei Teilerneuerung Reduktion ca. 30% der Straßenbaukosten  

 

Überfeld/Dorfstraße: ca. 280 lfm  

Erneuerung Wasserleitung samt Hausanschlüsse  

Neuaufbau des gesa mten Straßenbaukörpers  

 

Kostenschªtzung: ca. û 348.000,- Brutto  

StraÇenbau davon: ca. û 142.000,- Brutto bei gesamter Fahrbahnbreite  

 

Bei Teilerneuerung Reduktion ca. 50% der Straßenbaukosten  

 

Eine mögliche Umsetzung wäre für den Spätherbst 2023 oder Früh jahr 2024 

angedacht.  

 

Als Sofortmaßnahmen sollen im Bereich Überfeld/Dorfstraße (Rossmann) 

entsprechende Streckenschieber eingebaut werden, damit die Siedlungen 

Karawankenblickweg, Waldrandweg, Aussichtsweg und Hangweg gesondert 

abgesperrt/versorg t werden können.  

 

Weiters soll als Sofortmaßnahme im Bereich Kraig/Feldweg - Einfahrt Landesstraße ein 

Zusammenschluss zwischen der Hauptleitung Landesstraße und dem Feldweg 

erfolgen.  

Dies ermöglicht eine zusätzliche Versorgung der Meiseldingerstraße und a nliegende n 

Siedlungen.  

 

Der Finanzausschuss hält dazu wie folgt fest:  

 

Die jährlichen Rückzahlungsraten für die laufenden WVA -Kredite betragen für Tilgung 

und Zinsen rund û 60.000,-. Das Rücklagenguthaben bei der Wasserversorgung 

betrªgt û 87.800,-.  
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Die Koste n d er dringenden und vorrangigen Sanierung der Wasserleitung der 

DorfstraÇe betragen in Summe brutto û 348.000,-- (netto û 290.000,-) inkl. gänzlicher 

Straßenerneuerung.  

 

Antrag Bau- und Straßenausschuss vom 10.10.2023 und  

Finanzausschuss vom 12. 10.2023:  

Der Bau- und Straßenausschuss und Finanzausschuss stellt den Antrag an den 

Gemeinderat die dringende Sanierung der Dorfstraße in Überfeld durchzuführen und 

¿ber einen Kredit zu finanzieren. Bis zur nªchsten Sitzung sind Kreditangebote ¿ber û 

290.000,- einzuholen.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.   

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023 und des 

Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der Gemeindera t einstimmig (23:0 ) die 

dringende Sanierung der Dorfstraße in Überfeld durchzuführen und über einen Kredit 

zu finanzieren. Bis zur nªchsten Sitzung sind Kreditangebote ¿ber û 290.000,- 

einzuholen.  

 

 

 

Zu Punkt 18) der Tagesordnung:  
Kaufhaus Kraig, Finanzierung Sanierung  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Seitens der Spar Österr. Warenhandels AG konnte ein neuer Kaufmann als Betreiber 

des Nahversorgers gewonnen werden.  

 

Bis dato gab es seitens der Amtsleitung, Bauamt und dem SPAR ein ige 

Besprechungen, welche die notwendigen Maßnahmen zur Modernisierung des  

Kaufhauses ergeben haben.  

Damit SPAR ein, dem aktuellen Stand der Technik und Ausstattung entsprechendes  

Kaufhaus führen kann, sind folgende Maßnahmen geplant:  

 

- Erneuerung der Ele ktroinstallationen samt Verteiler und Grundbeleuchtung  

- Erneuerung der HKLS-Installationen für die Einrichtung und Betriebsgeräte  sowie der   

Beheizung des Verkaufsraumes  

- Erneuerung der Bodenflächen als Verfliesung  

- Adaptierung der Räumlichkeiten Lager , Kommissionierung etc.  

- Teilweise Erneuerung der Oberflächen (Decke Verkaufsr aum, Malerarbeiten)  

- Trockenlegung und Sanierung Kellergeschoss  

 

Diese Maßnahmen sind zum Großteil durch die Gemeinde als Gebäudeinhaber zu 

tragen bzw. umzusetzen.  

 

Die derzei tige Kostensch ätzung beläuft sich hierbei auf eine Summe von ca. û 

250.000,- Brutto.  
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Der Bau - und Straßenausschuss hat in der Sitzung am 10.10.2023 den Antrag an den 

Finanzausschuss gestellt, die Finanzierung zu prüfen.  

 

Der Finanzausschuss hält dazu wi e folgt fest:  

 

Lt. Auskunft der Aicher & Partner Steuerberater OG ist die Vermiet ung von 

Gebäuden immer ein Betrieb gewerblicher Art (BgA  ð eigener Ansatz in der 

Gemeindebuchhaltung ). Ein Vorsteuerabzug bei den Sanierungskosten ist unter folg. 

Voraussetzu ng en möglich:  

 

Die Mieteinnahmen müssen jährlich 1,5 % von den Anschaffungskosten  inkl. 

Großsanierungen abdecken.  

 
 

 
 

Das heißt, dass über die verrechnete Miete von EUR 9.600,00 zumi nd est die 

Vora ussetzung für den Vorsteuerabzug und den BgA gegeben sind. Der Betrieb 

müsste in Hinblick auf die Vorsteuer mindestens 20 Jahre geführt wer den. Sollte die 

Vermietung vor Ablauf der 20 Jahre beendet werden, hat eine 20tel Berichtigung 

der Vors te uer für die Jahre zu erfolgen, die innerhalb der 20 Jahre liegen. Beispiel:  

 

Vorsteuer EUR 40.000,00 

Vermietung wird nach 15 Jahren beendet = Berichtigung von 5/20tel also EUR 

10.000,00 

 

Werden die 20 Jahre des Beobachtungszeitraum erfüllt, hat keine Ber ichtigung mehr  

zu erfolgen.  

 

Wenn der Mieter den Vertrag vorzeitig kündigt, dann hätte ebenfalls eine 

Berichtigung wie oben angeführt zu erfolge n. 

 

 

Finanzierung:  

Bei Herrn Landesrat Ing. Daniel Fellner wurde um eine finanzielle Unterstützung 

angesucht.   

Ebenfalls wu rden über das Regionalmanagement Mittelkärnten finanzielle Mittel aus 

der Orts - und Regionalentwicklung (AKL Abt. 10)  angesucht.  

Herr Bgm. Jannach ersucht Herrn Mario Kohlweg beim zust ändigen Referenten , Herrn 

Martin Gruber , in dieser Angel egen heit vorzusprechen.  

 

EU-Leader -Mittel können nicht beantragt werden, da bereits die letzte Sanierung im 

Jahr 2009 mit EU-Fördermittel  unterstützt  wurde (û 33.000,-). 

 

Aus den KIG -Mitteln sind noch  û 106.452,- verfügbar.  
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Der Finanzausschuss und der G emei ndevorstand hält die Wichtigkeit der Umsetzung 

dieses Projektes fest. Jedoch muss für die Umsetzung die Finanzierbarkeit gegeben 

sein.  

 

Grundsatzbeschluss :  

Der Gemeind erat betont die Wichtig keit des Projektes und fasst einstimmig (23:0 ) den 

Grundsat zbeschluss das Projekt ăNahversorger Kaufhaus Kraig ò nach Prüfung der 

Finanzierung smöglichkeit - trotz der angespa nnten finanz iellen Situation ð 

umzusetzen.   

 

 

Zu Punkt 1 9) der Tagesordnung:  
Ankauf Schlegelmäher über IKZ -Bonus  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Ein ferngesteuerter Schlegelmäher bietet sich optimal fü r das Mähen von schwer 

zugänglichen, unwegsamen und steilen  Flächen an.  

 

3 verschiedenen Angebote wurden eingeholt.  

 

Fa. Stumpf Grafenstein  

1 funkgeste uerter Mulcher Stella URS 100   û 47.000,- 

1 funkgesteuerter Mulcher X -Rot 95 EVO   û 28.600,- 

 

Fa. Lagerhaus  

1 ferngesteuerter Schlegelmäher AS 1000 Ovis RC  û 35.500,- 

 

Fa. Motorwelt Spindelböck 9300 St.Veit/Glan  

1 ferngesteuerter Schlegelmäh er AS 1000 Ovis RC û 34.680,- 

 

 

Für den Transport mit dem  MAN -LKW sind Laderampen notwendig.  

Angebot der Firma Check Trailers Poggersdorf   û 1.006,80 

 

Die Marktgemeinde Liebenfels spricht sich für einen gemeinsamen Ankauf des 

Gerätes aus.  

 

Die Gemeinde Frauenstein  würde den Schlegelmäher über IKZ -Mittel finan zieren, die 

Marktgemeinde Liebenfels über sonstige Mittel.  

 

Die Fördervoraussetzungen für den IKZ -Bonus 

- mind. zwei Gemeinden müssen am Vorhaben beteiligt sein  

- d ie Gesamtkoten des Vorhabens müssen m ind. û 20.000,- betragen  

- Kostenbeteiligung jeder beteiligten Gemeinde mind.5.000, -  

werden erfüllt.  

 

Antrag  des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat den ferngeste uerten 

Schlegelmäher AS 1000 Ovis RC z um Preis von û 34.680,- bei der Firma Motorwelt 
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Spindelböck gemeinsam mit der Marktgemeinde Liebenfels anzukaufen und den 50 -

%igen Anteil der Gemeinde Frauenstein ð d.s. û 17.340,00 ð über IKZ-Mittel zu 

finanzieren.  

 

Eine Nutzungsvereinbarung für den Schl ege lmäher m it der Marktgemeinde 

Liebenfels wird abgeschlossen.  

 

Eine Maschinenbruchversicherung wird abgeschlossen.  

 

Die Laderampen werden bei der Firma Check Trailers in Poggersdorf angekauft und 

über den Haushalt B auhof finanziert.  

 

Der Gemeindevorsta nd  hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Bau- und Straßenausschusses vom 10.10.2023 und des 

Finanzausschusses vom 1 2.10.2023 beschließt  der Gemeindera t einstimmig (23:0)  den 

ferngeste uerten  Schlegelmªher AS 1000 Ovis RC zum Preis von û 34.680,- bei der 

Firma Motorwelt Spindelböck gemeinsam mit der Marktgemeinde Liebenfels 

anzukaufen und den 50 -%igen Anteil der Gemeinde Frauenstein ð d.s. û 17.340,00 ð 

über IKZ-Mittel zu finanzieren.  

 

 

 

Zu Punkt 20) der Tagesordnung:  
Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr 2023/24  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Das Frauensteiner Busunternehmen ăFrauensteiner Reisenò f¿hrt seit 2018 die 

Schülerbeförderung in Fr auenstein  durch und die Gemeinde als Auftraggeber ist sehr 

zufrieden mit der Qualität. Auch seitens der Eltern kommen durchwegs positive 

Rückmeldungen.  

 

Kosten 2022/23 : 

Gesamtkosten:      EUR   177.856,34 

Förderung Finanzamt u. Selbstbehalte:  EUR   108.101,00 

Von G emeinde zu tragen:    EUR     69.755,34 

 

 Gefahrene Kilometer: 62.718, 137 Schüler  

 Kosten je Sch¿ler nach Abzug der Fºrderung : û 509,16 

 

Für das kommende Schuljahr 2023/24 wurde ein Km -Preis wie folgt angeboten:  

 

8 Sitzer  û 2,21  Erhöhung  + 6,25 % 

16 Sitzer  û 2,90  Erhöhung  + 4,69 % 

30 Sitzer  û 3,15  Erhöhung  + 4,30 %  

 

(Auch der Kostenersatz durch das Finanzamt unterliegt einer Inde xanpassung).  
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Antrag des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Geme inderat d ie Firma Frauensteiner  

Reisen mit der Schülerbeförderung zu den Preisen wie angeboten zu beauftragen.  

 

Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12. 10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  die Firma Frauensteiner Reisen mit der 

Schülerbeförderung zu den Preisen wie angeboten zu beauftragen.  

 

 

 

Zu Punkt 21) der Tagesordnung:  
Schülerbeförderung für Kinder mit Sonderbedarf   
 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

 

Die Firma Taxi-Service Lister führt seit Jahren die Schülerbeförderung für Kinder mit 

Sonderbedarf durch.  

 

Die Beförderung erfolgt gemeinsam mit  Kindern aus den Gemeinden Gurk und 

Weitensfeld und die Kosten werden zwischen diesen Gemeinden geteilt.  

 

Berechnungsgrundlage  

Frauenstein/Gurk/Weitensfeld   Frauenstein/Gurk  

û 14,- /û18,-/û 28,-  û 17,-/19, -  

Frauenstein/Weitensfeld  

û 20,50/û 39,50 (bis Fºbing)  

û 6,-/û54,- (bis Überfeld ) 

 

Die entstehenden Kosten werden 1:1 vom Finanzamt retourniert (im Schulj ahr 2022/23 

waren dies û 7.888,-) 

 

Antrag des Finanzausschusses vom  12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat, den bestehenden 

Beförderungsvertrag mit der Fa. Lister zu obigen Preisen zu verlängern.  

 

Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

Besch luss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12.10.2023  beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  den bestehenden Beförderungsvertrag mit der Fa. 

Lister zu obigen Preisen zu verlängern.  
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Zu Punkt 22) der Tagesordnung:  
Schülernachmitta gsbet reuung Kraig und Obermühlbach  
 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

Die Kindernest gem. GmbH betreibt in Kraig und Obermühlbach im Auftrag der 

Gemeinde die Schülernachmittagsbetreuung in getrennter Abfolge.  

 

Die Ab rechnung für das letzte Schuljahr ergibt folgende von der Gemeinde zu 

tragende Kosten.  

 

 

a.)  Abrechnung 2022/23  

 

Die endgültige Abrechnung beläuft sich auf folgende Kosten:  

 

  Kraig  Obermühlbach  

Ausgaben      

Personalaufwand  62.058,93 50.951,72 

Kosten f. Weiterbildung u. Verwaltung  4.964,71 4.483,75 

Vertretungsleistungen  0,00 5.095,17 

Sachaufwand  1.448,91 2.518,89 

Summe  68.472,55 63.049,53 

      

Einnahmen      

Elternbeiträge, sonstige Erträge  21.313,82 16.518,00 

      

Kosten Schulerhalter (Gemeinde) 47.158,73 46.531,53 

      

Landesförderung  16.000,00 16.000,00 

Bundesförderung  7.000,00 7.000,00 

      

Verbleibende Kosten Schulerhalter 24.158,73 23.531,53 

 

 

Der Kostenbeitrag für den Hort Clever  in Kraig  f¿r 2023 betrªgt û 10.972,20.  

 

Der Gemeinderat  nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.  

 

 

b.)  Finanzpläne 2023/24  

 

Von der Kindernest gem.GmbH wurden folgende Finanzpläne für das Schuljahr 

2023/24 vorgelegt:  

 

Die Landesfºrderung pro Gruppe betrªgt û 8.000,- und die Bundesfºrderung û 3.500,-. 

 



 

Seite 36 von 60 

 

 

 

Schülernachmittagsbetreuung mit getrennter Abfolge ð Kraig   

 
 

Verbleibende Kosten nach Abzug der Landes - und Bundesfºrd. û 36.647,40. 
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Schülernachmittagsbetreuung mi t getrennter Abfolge ð Obermühlbach   

 

 
Verbleibende Kosten nach Abzug der Landes - und Bundesfºrd. û 36.865,07. 
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Antrag  des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat o.a. Finanzpläne für die 

Schülernachmittagsbetreuung Kraig und Obermühlbach für das Schuljahr 2023/24 zu 

beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12.10.2023  beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  o.a. Finan zpläne für die 

Schülernachmittagsbetreuung Kraig und Obermühlbach für das Schuljahr 2023/24 . 

 

 

 

Zu Punkt 23) der Tagesordnung:  
Förderungsvertrag Pfarren Heiligste Dreifaltigkeit am Gray, Obermühlbach 

und Kraig  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaie r 

    Obmann Finanzausschuss   

 
Für folgende Vorhaben sind vom Land Kärnten Bedarfszuweisungsmittel außerhalb 

des Rahmens vorgesehen:  

 

û  12.000,-  Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit am Gray  

   Neueinde ckung Kirchenschiff und Sakristei   

û     8.000,-- Pfa rrkirche Obermühlbach ð Sanierung Glockenstuhl  

û     3.000,- Pfarre Kraig, Propstei ð Instandsetzung Dachkonstruktion und Sanierung 

Deckenputz  

Zur Weitergabe der geplanten BZ a.R. ist eine Fördervereinb arung zwischen der 

Gemeinde Frauenstein und der Ka tho lischen Pfarre Heiligste Dreifaltigkeit am Gray , 

Obermühlbach und Kraig abzuschließen.  

 

Antrag  des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat den Förderungsvertr ag 

mit den Pfarren Heiligste Dreifaltigkeit  am Gray , Obermühlbach und Kraig 

abzuschließen:  

 

Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in der Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

 

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12.10.2023  beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  den Förderu ngsvertr ag mit den Pfarren Heiligste 

Dreifaltigkeit am Gray ,  Obermühlbach und Kraig :  
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Zu Punkt 24) der Tagesordnung:  
Wasserbezugsgebühren  
 

BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 

Gemäß derzeit  gültiger V erordnung  betragen die Wasserbezugsgebühren wie folgt:  

 

Benützungsgebühr:   û   1,80/m³  lt. Wasseruhr  

Bereitstellungsgebühr:  û 60,00/Jahr  pro Objekt  

 

Verrechnete Wassermenge 2022:  119.323,00 m³ 

Angeschlossene Haushalte:   825 Objekte  

 

Rücklagenbildung 2021:    û 28.482,02 

Rücklagenbildung 2022:    û 59.481,01 

Zwischensumme     û 87.963,03 

abzüglich Kontoführungsgebühren  û      138,21 

Stand Rücklage     û 87.824,82 

 

Indexsteigerung 08/22 bis 08/23   VPI 2020  7,4 %  

 

 

Vorschlag  

Benützungsgebühr:   û   1,90/m³  lt. Wasseruhr  (+5%) 

Bereitstellungsgebühr:  û 65,00/Jahr  pro Objekt  (+8 %)  

 

Mehreinnahmen un ter Zugrundelegung der Verbrauchsdaten 2022:  

Benützungsgebühr   û 11.900,- 

Bereitstellungsgebühr:   û   4.100,- 

Gesamt    û 16.000,- 

 

Jährliche Mehrausgaben für Haushalt bei Verbrauch von 100 m³ Wasser:  

Benützungs gebühr   û 10,00 

Bereitstellungsgebühr  û   5,00 

Gesamt    û 15,00 

 

 

Antrag Finanzausschuss vom 12.10.2 023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat die Verordnung mit o.a. 

Gebühren zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand  hat dem Antrag in d er Sitzung am 16.10.2023 einstimmig 

zugestimmt.  

 

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12.10.2023  und des 

Gemeindevorstandes vom 16 .10.2023 beschließt  der Gemeindera t einstimmig (23:0)  

folgende Wasserbezugsgebührenve rordnung:  
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VERORDNUNG 
 

 

des Gemeinderate s der Gemeinde Frauens tein vom 23. Oktober 2023 , Zahl: 850-

4/20 23, mit welcher Wasserbezugsgebühren  ausgeschrieben werden 

(Wasserbezugsgebührenverordnung ) 

 

Gemäß §§ 16 und 17  des Finanzausgleichsgesetzes 20 17 ð FAG 2017, BGBl. I Nr. 

116/2016 , zuletzt in der Fassung des Gesetzes, BGBl. I Nr. 112/ 2023, § 13 der Kärntner 

Allgemeinen Gemeindeordnung ð K-AGO, LGBl.  Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung  

des Gesetzes , LGBl. Nr. 104/202 2 und gemäß §§ 23 und 24  des Kärntner 

Gemeindewasservers orgungsgesetzes  ð K-GWVG , LGBl. Nr. 107/1997 , zuletzt in der 

Fassung des Gesetzes  LGBl. Nr. 36/2022 , wird verordnet : 

 

§ 1 

Ausschreibung  

 

Für die Bereitstellung, für die Möglichkeit der Benützung und die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Gemeindewasserversor gungsanlage Frauen stein werden 

Wasserbezugsgebühren ausgeschri eben.  

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabe  

 

(1) Die Wasserbezugsgebühren werden als Bereitstellungs - und als 

Benützungsgebühr ausgeschrieben.  

 

(2) Für die Bereitstellung der Gemeindewasserversorgungsanlage und f ür die 

Möglichkeit ihrer Benützung ist eine Bereitstellungsgeb ühr zu entrichten.  

 

(3) Für die tatsä chliche Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlage 

ist eine Benützungsgebühr zu entrichten.  

 

(4) Der Versorgungsbereich für die Gemeindewasserversorgungsa nlage Frauen -

stein ist mit gesonderter Verordnung festgelegt . 
 

§ 3 

Bereitstellungsgebühr  

 

(1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Grundstücke oder Objekte zu entrichten, 

für die ein Anschlussauftrag erteilt oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde.  

 

(2) Der jäh rliche Gebührensatz beträgt pro Grundstück oder Objekt inklusi ve de r 

gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10 %    

ab dem 1. Jänner 20 24   û 65,00  
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§ 4 

Benützungsgebühr  

 

(1) Die Benützungsgebühr für die tatsächliche Inanspruchnahme ist aufgrund des 

Wasserverbrauchs zu entrichten.  

 

(2) Die Höhe der Benützungsgebühr ergibt sic h aus der Vervielfachung des mittels 

Wasserzählers ermittelten tatsächlich en Wasserverbrauches eines Jahres in 

Kubikmeter (Bemessungsgrundlage) mit dem Gebührensatz.  

 

(3) Für den Wasserverbrauch während der Bauphase bis  zum Einbau des 

Wasserzählers wird ein P auschalwasserverbrauch von 50 m³ verrechnet.  

 

(4) Der Gebührensatz beträgt in klusive der gesetzlichen  

Umsatzsteuer von derzeit 10 %        

ab dem 1. Jänner 20 24   û 1,90  

 

§ 5 

Abgabenschuldner  

 

(1) Zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühren  sind die Eigentümer der an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage der Gemeinde Frauenstein  

angeschlossenen Grundstücke oder Objekte verpflichtet.  

 

(2) Bei Vermietung oder Verpachtung des ges amten an die Gemeindewasserver -

sorgungsanlage angeschlossenen Grundstückes oder Objektes an einen 

Bestandnehmer ist dieser zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühr verpflichtet.  

 

§ 6 

Festsetzung und Fälligkeit der Abgabe  

 

(1) Die Wasserbezugsgebühren sind jährl ich mittels Abgabenbescheid festzusetzen; 

sie sind mit Ablauf eines Monates nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides 

fällig.  

 

(2) Für die Ermittlung der Benützungsgebühr ist der mittels Wasserzähler ermittelte 

tatsächliche Wasserverbrauch am Ende des Abrechnun gsjahres her anzuziehen 

(Ablesestichtag: 30.09. jeden Kalenderjahres).  

 

(3) Die gemäß § 7 dieser Verordnung geleisteten Vorauszahlu ngen sind bei  der 

bescheidmäßigen Festsetzung in Abzug zu bringen.  

 

§ 7 

Vorauszahlungen  

 

(1) Für die Wasserbezugsgebühr sind viertelj ähr lich (am 15.02., 15.05., 15.08. und 

15.11.) Vorauszahlungen auf Grund der Abgabenfestsetzung des 

vorausgegangenen Jahres zu  leisten; die Vorschreibung erfolgt mittels 

Lastschriftanzeige.  



 

Seite 44 von 60 

 

 

 

(2) Bei der erstmaligen Teil zahlung (Neuanschlüsse), bei denen kein Wert auf Grund 

einer Vorschreibung vorhanden ist, erfolgt die Vorschreibung der Teilzahlung 

aufgrund einer Schätzung (§ 184 Ab s. 1 Bundesabgabenordnung ð BAO, BGBl. 

Nr. 194/1961).  

 

§ 8 

Inkrafttreten  

 

(1) Diese Verordnung  tritt am 1. Jänner 20 24 in Kraft.  

 

(2) Mit  Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Gemeinde Frauenstein vom 20.12.2021, Zl. 850-4/20 21, mit welcher 

Wasserbezugsgebühren  ausgeschrieben wurden (Wasserbezugsgebühren -

verordnung ), außer Kraft.  

 

 

 

 

 

Zu Punkt 25) der Tage sordnung:  
Müll abfuhr gebühren  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Antrag des Finanzausschusses vom 12.10.2023:  

Der Finanzausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat die Müllgebühren wie 

folgt anzupassen.  

 

Benützungsgebühr :   im Abholbereich  

 

je       60 l Müllsack     û   3,50  (16%) 

je     120 l Behälter und Entleerung   û   5,50 

je     240 l Behälter und Entleerung   û   10,20 

je  1.100 l Behälter und Entleerung   û 49,80 (20 %) 

je     120 l Biomüllb ehälter    û   6,70 

je     240 l Biomüllbehälter    û 13,00 

 

im Sonderbereich  

 

je       60 l Müllsack     û   2,50 

 

Bereitstellungsgebühr:  û 62,- pro Einrich tung    

 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Finanzausschusses vom 12.10.2023  und de s 

Gemeindevorstandes  vom 16.10.2023 beschließt  der Gemeindera t einstimmi g (23:0) 

folgende Abfallgebührenverordnung :  
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VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstei n vom 23. Oktober 2023 , Zahl 852-

2/2023, mit der Gebühren für die Benützung von Gemei ndeeinrichtungen zur 

Entsorgung von Abfällen und der Umweltberatung aus geschrieben werden 

(Abfallgebührenverordnung)  

 

Gemäß §§ 16 , 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 ð FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 

zuletzt in der Fassung des Gesetzes, BGBl. I Nr. 112/ 2023, § 13 der Kärntn er 

Allgemeinen Gemeindeordnung ð K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung 

des Gesetzes LGBl. Nr. 104/ 2022, sowie §§ 55 ff. der Kärntner Abfall wirtschaftsordnung 

2004 ð K-AWO , LGBl. Nr. 17/2004, zuletzt in der Fassung des Geset zes LGBl. Nr. 

83/20 20, in Verbindung mit der Verordnung des Gemeinderat es vom 26.11.2009, Zl. 

714-0/2009  (Sammlung und Abfuhr von Haus- und Sperrmüll ), wird verordnet:  

 

§ 1 

Ausschreibung  

 

(1) Als Vergütung für den durch die Entsorgung und Umweltberatung 

entste henden Aufwand werden  Abfallgebühren ausgeschrieben.  

(2) Die Abfallgebühren  werden geteilt ausgeschrieben: Als Bereitstellungsgebühr 

für die Bereitstellung der Einrichtungen z ur Entsorgung der Abfälle und der 

Umweltberatung und für die Möglichkeit ihrer Benütz ung bzw. 

Inanspruchna hme einerseits und als Entsorgungsgebühr für die t a tsächliche 

Inanspruchnahme der Einr ichtungen andererseits.  

(3) Werden als Müllbehälter Müllsäcke vorges ehen, so gilt als Müllbehälter die 

jährlich erforderliche Zahl an Müllsäcken.  

 

§ 2 

Bereitstellungsgebühr  

 

Die Höhe der jährlichen Bereitstellungsgebühr bet rägt inklusive der gesetzlichen  

Umsatzsteuer von derzeit 10%  im Abhol - und im Sonderbereich û 62,00 pro Jahr und 

Einrichtung . 

 

 

§ 3 

Entsorgungsgebühr  

 

(1) Die Höhe der Entsorgungsgebühr ergi bt sich im Abholberei ch aus der 

Vervielfachung der durchgeführten En tlee rungen je Müllbehälter mit dem 

Gebührensatz. Der Gebührensatz beträgt je Entleerung inklusive de r 

gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10%:  

 

a)  je 60 Liter Müllsack       Euro    3,50 

b)  je 120 Liter Müllb ehälte r      Euro    5,50 

c)  je 240 Liter Müllb ehälter      Euro  10,20 

d)  je 1100 Liter Müllbehälter      Euro  49,80 

e)  je 120 Liter Biomüllbehälter     Euro    6,70 

f) je 240 Liter Biomüllbehälter     Euro  13,00 
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(2) Die Höhe der Entsorgungsgebühr ergibt  sich im Sonderbereic h aus der 

Vervielfachung mit der Zahl der ausge gebe nen Müllsäcke mit dem je  

Übergabetermin festgesetzten Gebührensatz und beträgt inklusive der  

gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10%:  

 

je 60 Liter Müllsack       Euro   2,50 

 

 

§ 4 

Abg abenschuldner  

 

(1) Schuld ner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grun dstücke, für 

welche Einrichtungen und Anlagen zur Entsorgung von Abfällen bereitgestellt 

werden.  Steht ein Bauwerk auf fremdem Grund und Boden, so ist der 

Eigentümer des Bauwerkes, im Falle eines Baurechte s der Inhaber des 

Baurechtes, Schuldner der Abf allg ebühren. Mite igentümer schulden die 

Abfallgebühr zur ungeteilten Hand.  

 

(2) Die Gebührenschuld geht im Falle eines Eigentumsüberganges eines 

Grundstückes auf den neuen Eigentümer über. Der  neue Eigentümer eine s 

Grundstückes haftet mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten H and für die 

Abfallgebühren, die für die Zeit von einem Jahr vor dem Wechsel im Eige ntum 

zu entrichten waren.  
 

§ 5 

Fälligkeit  

 

(1) Die Bereitstellungs gebühr für den  Abhol - und Sonderbereich ist qua rtalsmäßig  

mit Bescheid vorzuschreiben.  

 

(2) Die Entsorgungsgebühr für den Abholbereich ist quartalsmäßig mit Bescheid 

vorzuschreiben.  

 

(3) Die Entsorgun gsgebühr für den Sonderbereich  ist jährlich mit Bescheid 

vorzuschreiben.  

 

§ 6 

Inkrafttr eten  

 

(1) Diese Verordnun g tritt am 1. Jänner 2024  in Kraft.  

 

(2) Mit dem I nkraf ttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 

Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein  vom 26. November 2009, Zahl 714 -

0/2009 , mit der Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrich tungen zur 

Entsorgung  von Abfällen und der Umweltberatung ausgeschr ieben  werden,  

außer Kraft.  
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Zu Punkt 26) der Tagesordnung:  
Hochwasserschutz Kraig  

 
BERICHTERSTATTER:  1. Vbgm. Herbert Pichlmaier  

    Obmann Finanzausschuss   

 
Mit den vom Hochwasserschut zprojekt betroffene n Grundeigentümern , welche die 

Zustimmungs erklärung z um Hochwasserschutzprojekt noch nicht erteilt haben, 

werden noch weitere Gespräche gefü hrt (3. Runde). Die Gespräche werden  von 

Herrn Bürgermeis ter Harald Janna c h, Herrn Vbgm. Herbert Pichlmaier 

(Hochwas serschutzreferent) und BAL Ing. Jürgen Blei kolb gefüh rt. Die 

Gesprächsführer möchten die Verhandlungsgespräche bis Ende Oktober 

abschließen und die Ergebnisse der Wasserrechtsbehörde mitteilen.  

 

Antrag  des Ge meindevorstandes vom 16. 10.2023: 

Der Gemeindevo rstand  stellt den Antrag an den Gemeinderat , die aufg rund der 

durchgeführten Gespräche erzielten  Stellu ngnahmen der Grundeigentümer, welche 

die Zustimmungserklärung noch nicht erbracht haben, bis ð wenn m öglich Mitt e 

November 20 23 ð an die Bezirkshauptman nschaft St.Veit ð Abt. Wasserrecht ð 

weiterzul eiten, mit dem Ersuchen um Erstellung eines Wasserrechtsbes cheides.   

 

 
 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Ge meindevorstandes vom 1 6.10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig (22:0)  d ie Weiterleitung de r Stellungnahmen der 

Grun deigentümer an die Bezirkshauptmannschaft St.Veit ð Abt. Wasserrecht , mit 

dem Ersuchen um Erstellung eines Wasserrechtsbes cheides . 

 

GRM Ing. Alexander Schrott war bei der Abstimmung nicht im Raum anwesend.  

 

Herr Bgm. Harald Jannac h  weist auf die Haftung des Gemeinderates im Bezug a uf 

den Schutz der Ortschaft Kraig hin.  

 

 

Vor dem Eingehen in die weiteren Tagesordnungspunkte teilt Herr 1. Vb gm. Herbert 

Pichlmaier mit, dass di e vom Amt der Kärntner Landesre gier ung  für den Voranschla g 

2024 mitgeteilten Umlagenzahlungen (Sozialhilfe, B etriebsangang Krankenanstalten 

usw.) û 377.500,- höher sind als im Jahr 2023. Dem gegen über stehen 

Mehreinnahmen bei den Ertrags anteilen von û 34.500,- (+ 0,94 % gegen über 2023).   

Der BZ-Rahmen hat sich gemªÇ Schreiben vom 18.10.2023 um û 30.350,- erhöht.   

 

Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenn tnis und ist sich bewusst, dass es 

finanziell  immer schwieriger wird , Projekte umzusetzen.  
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Zu Punkt 27) der Tagesordnung:  
Kindertages stätte Springi nkerl   

 
BERICHTERSTATTER:  Bürgermeister Ha rald Jannach  

 
a.)  Vereinbarung  

 

Gemäß der Umsetz ung des § 19 a Kärntner Kinderbildungs - und Betreuungs gesetz (K -

KBBG), in der Fassung vom 01.09.2023 können Gemeinde in Entsprechung des ihr 

obliegenden  ăVersorgungsauftragesò private Anbieter   als Träger eine r 

Kinderbildu ngs- und -betreuungseinrichtung d urch schriftliche Vereinbarung 

heranziehen.  

 

Die Verei nbarung regelt di e zu erbringenden Leistungen und Rechte u. Pflichte des  

Trägers und der Gemeinde  (u.a auch die  Deckung des unbedingt erforderlichen 

Betriebsanganges de s Trägers).  

 

Die Kindertagesstät te in Kraig  wird  von der Kindernest gem.GmbH mit 2 G ruppen á 

15 Kinde r geführt (Eröffnung 2014).  

 

Antrag  des Gemeindevorstandes  vom 16.10.2023:  

Der Gemeindevorsta nd stellt den Antrag an den Gemeinderat die Vereinbarung mit 

der Kindernest gem. GmbH ð gü ltig ab dem Kindergartenjahr 202 3/24 - 

abzuschließen.   

 
 

Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Gemeindevorstandes vom 1 6.10.2023 beschließt  der 

Gemeinde rat einstimmig  (23:0) den Abschluss folgender Vereinbarung :  
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b.)  Aufnahmekriterien Kindertagesstät te Kraig  

 

 

Die Kinderbildungs - und Betreu ungsordnung f¿r Kindertagesstªtten der ăKindernestò 

gem. GmbH  sieht folgende Reihung bei der Auf nahme vor.  

¶ Alter des Kindes (ältere Kinder vor jüngeren Ki ndern) unter  Berücksichtig ung 

der fristgerecht en Voranmeldung  

¶ Betreuungsbedarf (Berufstätigkeit der  Erziehungsberechtigten), Nachweis der 

Berufstätigkeit zu Betreuungsbeginn.  

 

Die Anmeldung erfol gt über die Ki ndernest gem. GmbH. Für das Betreuungsjahr 

2024/25 sind b ereits viele K inder auf der Wartel iste. Die Einrichtung einer weiteren 

Gruppe wird seite ns der Kindernest geprüft.  

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis . 

 

 

 

Zu Punkt 28) der Tag esordnung:  
Bestandvertrag BIK Breitbandinitia tive Kärnten  für den PoP-Standort  

 

BERICHTERSTATTER:  Bürgermeister Harald Jannach  

 

Die Planung zu m Breitbandausbau in der Projektregion Gurktal ist in Bearbeitung. 

Laut einer Mitteilung von der BIK (Breitband  Infrastruktur Kärnten) im Juli soll noch 

heu er im Herbst  ein Informationstag für die Gemei ndebürgerinnen und ð bürger 

stattfinden.   

 

Die Gemeind e hat  über ein Super ädifikat ein Grundstück für den PoP (Point of 

Presence) mittels einem Bestand vertrag zur Ve rfügung zu stellen.  

 

Der POP ist der zentral e Glasfaserk notenpunkt eines festgelegten Gebi etes. In diesem 

laufen alle Fasern aller  angeschlossen en Gebäude des Zugangsnetzes zusammen. 

Folgende Faktoren sind bei der Auswahl zu berücksichtigen:  

- Zentrale Lage  innerhalb des Netzes  

- Sicherheit von Naturge fahren (z.B.  Hochwasser) Å  

- Grundstück dauerha ft verf¿gbar Å  

- Grundstück im öffentlich en Eigentum  

- Grundstück mind. 60 m² Grundfläche  

- Zufahrtsmöglichkeit für Liefer - und Montagefahrzeuge  

- Vertrags dauer 99 Jahr  

-  

Der von der Gemeinde genannte Standort in Ü berfeld (Gru ndstück Nr. 1023/2 KG 

Kraig ð nebe n Hochbehälter) wird zur Zeit von der BI K geprüft.  

 

Antrag  de s Gemeinde vorstandes vom 16.10.2023 : 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag an den Gemein derat den Best andvertrag 

mit der BIK Breitbandinitiative Kä rnten GmbH, Herrengasse 9/2.OG, 9020 Klagenfur t 

am Wörthersee abzuschließen.  
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Beschluss:  

Auf grund des Antrage s des Gemeindevorstandes vom 1 6.10.2023 beschließt  der 

Gemeindera t einstimmig ( 22:0) den Bestandver trag mit der BIK Breitbandinitiative 

Kärnten Gm bH, Herren gasse 9/2.OG, 9020 Klagenfurt am Wör thersee abzuschließen  

(gemäß Mustervertrag Beilage 1) .  

 

Herr Vbgm. Pichlmaier war bei der Abstimmung nicht im Raum anwesend.  

 

 

Zu Punkt 29) der Tagesordnung:  
Kärntner Bildungswerk Namensprojekt, Förderungsvereinbarung  

 

BERICHTERSTATTER:  Bürgermeister Harald Jannach  

 

 

Das Kärntner Bildungswerk führt gemeinsam mit dem Lan d Kärnten ein Projekt zum 

geografischen Namensgut durc h. Ziel ist, lokal verank ertes Wissen zu Orts-, Feld-, Flur-, 

Gewässer - und Vulgar - bzw. Hofname n zu sammeln und zu dokumentieren.  

 

Die Erfassung wird im R ahmen von offenen Ausstellungen und anschließe nden 

Namenswerkstätten in den Gemeinden umgesetzt. Dab ei wird das in den 

Karten werken der Kär ntner Landesregierung bereits erfasste Namensgut, mit dem  

Wissen der örtlichen Bevölkerung abg eglichen und Ergänzunge n/Korrekturen des 

Datenbestandes vorgenommen.  

 

Vom Bildungswerk vorgeschlagene Termine:  

 

Aufbau: 1 3. und 14.11.2023 

Offene Ausstellung: 1 4. - 21.11.2023 

Namenswe rkstatt: 21. November 2023  

 

Das Projekt wird zu 100 % vom Land Kärnten gefördert. Ein Förderungsvertrag 

zwischen Gemeinde (Fördergeber) und K ärntner Bildungswerk (För derwerber) ist 

abzuschließen.  

 

Von der Gemeinde ber eit zu stellen :  

- Ein Raum mit Tischen und Sessel, in welchem die A usstellung (ca. 1 Woche) 

stehen bleiben kann und auch die Namenswerkstatt (Abendtermin ab 17 Uhr) 

abgehalten werd en kann  

- Beamer, Wlan  

- Bewe rbung (Postwurf, facebook, Auflage im Gemeindeamt, e vt. 

Fraktionszeitung)  

 

Antrag  Gemeinde vorstand vom 16.10.2023:  

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag an den Gemeinderat den 

Förderungsvertrag mit dem Kärntner Bildungswerk abzusc hließen.  

 

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrage s des Gemeindevorstandes vom 1 6.10.2023 beschli eßt der 

Gemeindera t einstimmig (23:0)  den Förderungs ve rtrag mit dem K ärntner 

Bildung swerk.  



 

Seite 56 von 60 

 

 

 

 
 



 

Seite 57 von 60 

 

 

 
 

 


